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AufdemGebietderKapitalanlagestelltdieanhaltendeNied
rigzinsphasediePensionskassenweiterhinvorgroßeHeraus
forderungen. Einige Einrichtungen haben als Maßnahmen
zur Sicherstellung der Verpflichtungen inzwischen eine
UmstellungvonVerrentungsfaktorenund/oderdieSenkung
vonÜberschüssen(häufigbisaufNull)durchgeführt.Esgilt
hier, die notwendigen DeriskingMaßnahmen konsequent
weiterfortzuführen.

Auf europäischerEbenewirdeinVerordnungsvorschlag zur
EinführungeinessogenanntenPanEuropeanPersonalPen
sionProducts – PEPP –diskutiert. Inwieweit Einrichtungen
der betrieblichen Altersversorgung in den Anwendungsbe
reich einbezogen werden, ist zurzeit offen, da es sich bei
PEPPeigentlichumeinProduktderdrittenSäulehandelt.In
DeutschlandwirdaberwohlkeinePensionskasseeinsolches
Produktin26EULändernmit26unterschiedlichenSozial,
Arbeitsrechts und Steuersystemen anbieten können.Gege
benenfallssollaberineinemnächstenSchritteinPanEuro
peanDefinedContributionOccupational Pension Schemes
(PEOPS)fürdiezweiteSäuleeingeführtwerden.Imaktuellen
Arbeitsprogramm von EIOPA für 2018 ist ein solches Rah
menwerkallerdingsderzeitnichtmehrvorgesehen.

DieEZBVerordnungwurdeAnfangFebruar2018veröffent
lichtundwirdfürdiePensionskassenzusätzlichenAufwand
bedeuten. Die Berichtspflichten sollen ab dem 3. Quartal
2018starten.Nochistu.a.unklar,anwengemeldetwerden
sollundu.a.welcheSoftwarehierfürzuverwendenist.

MitdemESAReviewsollendieRegelungenfürdieeuropäi
schenAufsichtsbehördenüberarbeitetwerden.WichtigeFra
gensind,obEIOPAkünftigübereineigenesBudgetverfügen
sollundobdieKompetenzendernationalenAufsichtsbehör
denweitereingeschränktwerden.

AmEndemeinerBegrüßungmöchteichSieschonheutezu
derjährlichenabaTagungderFachvereinigungPensionskas
sen sowie der Tagung „Aufsichtsrecht für EbAV“ einladen,
welche am 10. und 11. September 2018 in Königswinter
stattfindenwerden.DieTagesordnungenwerdeninKürzeauf
derHomepagederabaveröffentlichtwerden.

II.DeckungsmittelderbetrieblichenAlters
versorgung3

AbschließendmöchteichandieserStelle jetzttraditionsge
mäßeinenkurzenÜberblicküberdieaktuelleSituationder
Durchführungswege der betrieblichen Altersversorgung in
Deutschland geben. Die Deckungsmittel der betrieblichen
Altersversorgunghaben in2016gegenüber2015um insge

3 Vgl.auchBetrAV4/2018S.309.

samt rund 3,3% auf nunmehr rd. 593,8 Mrd. Euro weiter
zugenommen.

Über die Krisen und Herausforderungen der letzten Jahre
hinaushatsichdaherdiebetrieblicheAltersversorgungoffen
sichtlichweiterhinalseinzuverlässigerBaustein imSystem
derSozialenSicherungerwiesen. SowohldieAuswirkungen
der expansivenGeldpolitik als auch die der zunehmenden
Regulierung,ausgelöstinsbesondereaufeuropäischerEbene,
wirkensichjedochzunehmendgleichermaßenbelastendauf
die Substanz wie auch auf den Markenkern der Pensions
kasseaus.Hiermusskünftigmehrdaraufgeachtetwerden,
dassdieSicherheitunddieAngemessenheitderLeistungen
sowiedieAnforderungenandieFinanzierungderzugesagten
Anwartschaften auf betriebliche Altersversorgung und die
aufsichtsrechtlichenAnforderungenandenGeschäftsbetrieb
einerVersorgungseinrichtungenmehrinderBalancegehal
tenwerden.

Zusammenfassendlässtsichfeststellen,dassinnahezuallen
kapitalgedeckten Durchführungswegen der betrieblichen
Altersversorgung weiterhin positive Zuwachsraten zu ver
zeichnensind.AbsolutgesehenhatimJahr2016derDurch
führungswegPensionskassemiteinemWachstumvonrd.8
Mrd. Euro –wie in denVorjahren – einen großen, bzw. in
absolutenZahlensogardengrößtenZuwachszuverzeichnen.

Dieses positive Bild soll und darf aber nicht darüber hin
wegtäuschen, dass die derzeitigen Entwicklungen an den
KapitalmärktensowiedesregulatorischenUmfeldesdiekapi
talgedeckteEinrichtungenzunehmendvorgrößteHerausfor
derungenstellen.Dazu,dasswirdieseerfolgreichwiebisher
auchinderZukunftwerdenlösenkönnen,sollauchunsere
Tagungheutebeitragen.

Dr.UweLangohrPlato,Köln/
MichaelRies,Hamburg

Betriebliche
Altersversorgung–
Haftungsfalle
Versicherungs
bedingungen
FürVersicherungsprodukte,dieinderbetrieblichenAltersver
sorgung(bAV)eingesetztwerden,istdasZusammenspielvon
Versicherungsmathematik, Arbeitsrecht, Steuerrecht, Sozial
versicherungsrecht und demBetriebsrentenrecht (BetrAVG)
von elementarer Bedeutung. Für die Auswahl der Produkte
isteswichtig,dassdievielenNebenbedingungen,diedurch
arbeits, steuer und sozialversicherungsrechtliche Rahmen
bedingungen sowie speziell durch das Betriebsrentengesetz
normiert werden, in der technischen Umsetzung der Ver
sicherungsprodukte und beim Ablauf des bAVGesamtpro
zesses vonderAuswahl überdie Implementierungbis zum
laufenden Betrieb/Administration derGeschäftsvorfälle wie
beispielsweiseEinundAustrittvonVersorgungsberechtigten
berücksichtigtwerden.
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Eine Versorgungszusage läuft inklusive Anspar und Ren
tenphase möglicherweise 40 bis 60 Jahre, in Einzelfällen
u.U. sogar noch länger! Solange müssen ausgesprochene
GarantienerfülltundzugesagteLeistungeneingehaltenwer
den.MiteinerempirischhohenWahrscheinlichkeitwerden
bAVVerträgelaufendundi.d.R.aufWunschderVersorgungs
berechtigten geändert: Es werden Beiträge abgesenkt oder
Zuzahlungengeleistet,Versorgungsberechtigtewechselnden
Arbeitgeber,lassendieVersorgungwährendderErziehungs
zeiten ruhen oder brechen den Vertrag vorzeitig ab. Auch
nichtvorhersehbareEreignissewieTodundErwerbsminde
rungkönneneintreten.

Für all diese Vorfälle sehen die allgemeinen und besonde
ren Versicherungsbedingungen (AVB) der bei der Finanzie
rungderbetrieblichenAltersversorgungvielfachinvolvierten
LebensversichererüblicherweiseRegelungenvor.Nebstdem
Leistungsspektrum spielen diese sogenannten Gestaltungs
merkmale eines Produktes auch bei der Produktkalkulation
eineRolle.DaherwirddieAusübungderGestaltungsrechte
regelmäßig anVoraussetzungen und Fristen geknüpft.Was
ausSichtdesProduktanbieterseineökonomischbzw.aktuari
ellsinnvolleLeistungsvoraussetzungist,mussnichtzwangs
läufigmitdemRechtsrahmendesArbeitgebersübereinstim
men oder den arbeitsrechtlichenWertvorstellungen gleich
mäßigentsprechen.DennnichtzuletztwerdenProdukteund
somit allgemeineVersicherungsbedingungenmehrfachvon
den Produktanbietern eingesetzt: Für die betriebliche, aber
auchfürdieprivateVorsorge.DiebetrieblicheAltersvorsorge
betrifftdieSphäredesArbeitgebers,wohingegendieprivate
Vorsorge sich ausschließlich im Privatbereich abspielt. Je
nachdemfürwelchenBereichdieProduktezunächstentwi
ckeltwurden,werdenmehroderwenigerstarkdieBesonder
heitenderbetrieblichenAltersversorgungabgebildet.Daher
istdieFrage,obProduktanbieterRegelungenbzw.Leistungs
voraussetzungen auch einer arbeitsgerichtlichen Überprü
fungvordemArbeitsgerichtstandhaltenkönnen,durchaus
berechtigt.EinevollständigeoderteilweiseLeistungsfreiheit
desProduktanbieterserfasstjedochnichtzwangsläufigauch
den Arbeitgeber. Denn kommt der Produktanbieter seiner
Verpflichtung nicht nach, muss der Arbeitgeber aufgrund
desVerschaffungsanspruchs(§1Abs.1Satz3BetrAVG)dafür
sorgen,dassderVersorgungsberechtigtealleserhält,wasihm
zugesagtwurde.Konsequenz ist,dassdemArbeitgeberbzw.
dessen Berater (Makler, Bank etc.) zumindest für die bAV
WeltaußerhalbdesSozialpartnermodellseinHaftungsrisiko
fürerteilteZusicherungenentstehenkann.

Nachstehend wird auszugsweise auf einige Problemfelder,
welchehäufigbeiderBewertungundAnalysederProduktgü
teanzutreffensindundaufdieüblichgewordene„dynami
sche Verweisung“ auf die allgemeinen Versicherungsbedin
gungendesinvolviertenProduktanbietersbeiderErstellung
vonVersorgungszusageneingegangen.

GrundsätzlicheZulässigkeitder„dynamischen
Verweisung“aufexterneVertragsbestimmungen

In Zeiten beitragsorientierter Leistungszusagen (BOLZ) und
von Beitragszusagen mit Mindestleistungen (BZML) ist es
in der Praxis üblich geworden, bei der Abfassung entspre
chender Versorgungszusagen diese kurz und bündig zu
gestalten,aufeinigewesentlicheAspektezubeschränkenund
im Übrigen hinsichtlich Leistungsvoraussetzungen sowie
Leistungsinhaltund–umfangaufdieallgemeinenVersiche
rungsbedingungen (AVB) des involvierten Produktanbieters
(Direktversicherung, Pensionskasse, Rückdeckungsversiche
rung)zuverweisen.

Für Inhalt und Umfang des Anspruchs auf betriebliche
Altersversorgung,denderversorgungsberechtigteMitarbeiter

gegen seinenArbeitgeber geltendmachen kann, ist grund
sätzlichnurdieimarbeitsrechtlichenGrundverhältnisange
siedelteVersorgungsvereinbarungmaßgeblich.Dieseiststrikt
von einemdanebenbestehendenVersicherungsvertragsver
hältnisodersonstigenGeschäftsbesorgungsvertragzueinem
externenVersorgungsträgerzudifferenzieren.DasBAGlässt
insoweit zwar über die Möglichkeit der dynamischen Ver
weisung eine unmittelbare Verknüpfung zwischen diesen
beidenvoneinanderunabhängigenVertragsverhältnissenzu,
begrenztdieseVerknüpfungaberausdrücklichnuraufsolche
Bestimmungen, die das arbeitsrechtliche Grundverhältnis
unddamitdieinhaltlicheAusgestaltungdesVersorgungsan
spruchs (Leistungsvoraussetzungen, Leistungshöhe, Fällig
keit)betreffen1.

Somit sind derartige „dynamische Verweise“ auf externe
Vertragsbestimmungen grundsätzlich zulässig und auch
unter Vertragsgestaltungsaspekten sinnvoll, gleichwohl
aber„risikoanfällig“.Insbesondereistderin§1Abs.1Satz
3BetrAVGnormierteVerschaffungsanspruchalsgesetzlich
zwingenderMindeststandardzubeachten, sodass sichder
Arbeitgeber hiervon nicht durch vertragliche Abreden
zum Nachteil der Arbeitnehmer befreien kann. Deshalb
begründet z.B. eine in der Versorgungszusage enthaltene
(dynamische)Verweisung auf die Satzung einer Pensions
kasseundeinedarinenthaltenesog.Sanierungsklauselkein
akzessorischesRechtdesArbeitgebers zurKürzung laufen
der Leistungen der betrieblichen Altersversorgung2. Glei
ches gilt, wenn sich der Versicherer in den Bedingungen
vorbehält, von den Rechnungsgrundlagen abzuweichen.
FolgenderBedingungstextfindetsichsooderinhaltsgleich
in diversen neuen Direktversicherungsverträgen: „Für die
BerechnungdesRückkaufswertes(inHöhederSummederein
gezahltenBeiträgefürdieAltersvorsorge)wirdderGarantiezins
in Höhe von 0,9% grundsätzlich angewandt, die NN behält
sichvor,davonabzuweichen (abhängig vonderZinssituation
amKapitalmarkt).“

Es ist daher ratsam, insbesondere bei Formulierungen wie
„NN behält sich vor, von den bei Vertragsabschluss zugrunde
gelegtenRechnungsgrundlagen (bspw. bei geänderten aufsichts
rechtlichen Bestimmungen und/oder bei Empfehlung der DAV
(Deutsche Aktuarvereinigung) abzuweichen“, anstelle der ein
fachen „dynamischen“ Verweisung präzise Formulierungen
zu treffen, die klar und eindeutig die Voraussetzungen
definieren,denni.d.R.beziehensichsolcheFormulierungen
aufRückkaufs,ÜbertragungsundAblaufleistungswerteu.a.
auch bei Vertragsänderungen im Rahmen der Gestaltungs
rechte des Vertragspartners  (beispielsweise Zuzahlungen,
Beitragsänderungen wie Beitragsdynamisierung etc.). Die
sich ergebenden Konsequenzen sollten verständlich und
arbeitsrechtlich konform sein. Wenn dieses sich als nicht
möglicherweist,istdieserTarifnichtempfehlenswert.

AGBKontrolle

Ferner istzubeachten,dassbetrieblicheVersorgungsverein
barungen, soweit sie für eine Vielzahl von Versorgungsbe
rechtigtengleichermaßenverwendetwerden,alsAllgemeine
Geschäftsbedingungen (AGB) bewertet werden und als sol
chederAGBKontrolleunterliegen3,dieseaberinsoweitnach
arbeitsrechtlichenundebennichtnachversicherungsrecht
lichenoder–technischenKriterienvondenArbeitsgerichten
durchgeführt wird. Dies gilt auch für die in eine Versor
gungsvereinbarunginBezuggenommenenVersicherungsbe
dingungeneineszurUmsetzungund/oderFinanzierungder

1 BAG,Urteilvom19.6.2012–3AZR408/10–, BetrAV2012S.710;Langohr
Plato,jurisPRArbR49/2012Anm.2.

2 BAG,Urteilvom19.6.2012,a.a.O.(Fn.1);LangohrPlato,a.a.O.(Fn.1).
3 BAG,Urteilvom21.2.2017–3AZR297/15–,BetrAV2017S.367;BAG,Urteil

vom 18.9.2012 – 3 AZR 415/10 –, BetrAV 2013 S. 65; Blomeyer/Rolfs/Otto,
BetrAVG,Anh.§1RdNr.150.
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betrieblichen Altersversorgung involvierten Produktanbie
ters/Versorgungsträgers.

IndiesemZusammenhangisteineaktuelleEntscheidungdes
LArbGDüsseldorfvonerheblicherpraktischerRelevanz.Mit
Urteil vom 22.12.20174 hat das Gericht entschieden, dass
eineBetriebsrentewegenErwerbsminderungtrotzeinerent
gegenstehendenBestimmung indenAllgemeinenVersiche
rungsbedingungen (AVB) einer Pensionskasse rückwirkend
zugewährenist.

Im konkret entschiedenen Fall war dem Kläger erst nach
durchgeführtem Widerspruchsverfahren mit Bescheid vom
3.11.2015 rückwirkend zum 1.2.2013 von der Deutschen
RentenversicherungBundeinegesetzlicheRentewegenteil
weiser Erwerbsminderung bewilligt worden. Nach Vorlage
dieses Rentenbescheids wurde ihm von der Pensionskasse
erst mit Wirkung ab November 2015 die ihm zustehende
Pensionskassenrentebewilligtundgezahlt.EineaufdenEin
trittdesVersorgungsfallsrückwirkendeLeistungderBetriebs
rentelehntenPensionskasseundArbeitgeberunterHinweis
aufeineentsprechende,miteinerNachweispflichtausgestal
teteAntragsregelungindenAVBderPensionskasseab.

Nach Auffassung des Landesarbeitsgerichts ist es zwar
grundsätzlich zulässig, bei vorzeitig ausgeschiedenenMit
arbeiternfürdieGewährungderBetriebsrenteeinAntrags
erfordernis vorzusehen.Die konkreten Regelungen in den
streitrelevantenAVB,wonachbeiderAntragstellungNach
weisevorzulegen seienund zugleichdieBetriebsrenteerst
ab demMonat der Antragstellung gezahlt werde, wurden
vomGerichtallerdingsalsunangemesseneBenachteiligung
des Arbeitnehmers i.S.v. § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB bewer
tet. Die als Mussvorschrift konzipierte Formulierung der
Antragsregelung in den AVB schließe eine Antragstellung
ohne Nachweise aus. Dies sei unangemessen. So beste
he selbst dann kein Anspruch auf Betriebsrente wegen
Erwerbsminderung, wenn der Rentenversicherungsträger
und/oder ein Amts bzw. Werksarzt zunächst zu Unrecht
dasVorliegeneinerErwerbsminderungverneinthätten.Der
BeginnderBezugsberechtigungwerdedamitdavonabhän
gig gemacht, wie zügig und sorgfältig ein Sachbearbeiter
beiderRentenversicherungbzw.einAmtsoderWerksarzt
imkonkreten Fall arbeite.DiesemNachteil stünden keine
schützenswerten Interessen der Pensionskasse entgegen.
ZwarhabediePensionskasseeinberechtigtesInteressedar
an,nurbeinachgewiesenerErwerbsminderungLeistungen
zuerbringen.Ausreichendseiesaber,einAntragserforder
nis vorzusehen, ohne dies zugleich mit der Vorlage von
Nachweisenzuverbinden.AbdemZeitpunktdeseinfachen
Antrages können Rückstellungen für ungewisse Verbind
lichkeitengebildetwerden.Aufgrundderunangemessenen
Benachteiligungi.S.v.§307Abs.1Satz1BGBwurdediein
den AVB normierte Antragsregelung – jedenfalls bezogen
aufdieErwerbsminderungsrente–alsunwirksameingestuft
und dem Kläger die Betriebsrente rückwirkend zugespro
chen, und zwar nicht nur im Hinblick auf den versiche
rungsvertraglichenAnspruchgegenüberderPensionskasse,
sondern auch im Hinblick auf den entsprechenden Ver
schaffungsanspruchgegenüberdemArbeitgeber.

Die Entscheidung verdeutlicht signifikant, dass die arbeits
rechtlicheAGBKontrollezwardurchausInteressendesVersi
cherersberücksichtigt,aberauchnurinsoweit,alsdiesenicht
mit vorrangigen Interessen des Arbeitnehmers kollidieren.
Eine sich danach ergebende „zusätzliche“ Leistungspflicht
desVersorgungsträgerstrifftüberdenVerschaffungsanspruch
stetsauchdenArbeitgeber.

4 Az.:6Sa983/16;vgl.BetrAV2018S.248(PM).

BeispielhaftekritischeKlauseln

VorverlegungdesRentenbeginnsaufdas62.Lebensjahr

Arbeitsrechtlich gilt derVersorgungsfall auch dann als ein
getreten, wenn sich der versorgungsberechtigte nach Voll
endung des 60. (62.) Lebensjahres im Ruhestand befindet,
nachdem er altershalber oder infolge voller Erwerbsminde
rungimSinnedergesetzlichenRentenversicherungausdem
Arbeitsverhältnisausgeschiedenist.Dienachversicherungs
mathematischenGrundsätzen verminderten Versicherungs
leistungen können ab diesem Zeitpunkt – im Rahmen der
dann geltenden gesetzlichen Vorgaben – mit Zustimmung
desArbeitgebersausgezahltwerden.Vielfachsehenaberdie
AVBdarüberhinausweitereRestriktionenvor,sodassesu.U.
ratsam ist, alsVoraussetzung fürdievorzeitige Inanspruch
nahme auf die AVB des Produktanbieters in ihrer jeweils
aktuellenFassungabzustellen.

DasErreichendes62.LebensjahrsistnureineVoraussetzung
vonvielen. Formulierungenwie„EineVorverlegungdesRen
tenbeginnsistfrühestensfünfJahrevordemvereinbartenRenten
beginnmöglich“,„Das62.Lebensjahrmussmindestensvollendet
sein“, „Die neue garantierte Rente muss mindestens 600 EUR
imJahrbetragen“und„EssindkeineLeistungenwegenBerufs
unfähigkeit oder Erwerbsminderung aus einer eingeschlossenen
Zusatzversicherung fällig“ oder „Die Zahlung von Altersrente
kannvomAnwärterfrühestensabdemZeitpunkt,abdemereine
vorzeitige Altersrente aus der gesetzlichen  Rentenversicherung
in Anspruch nehmen kann, beantragt werden, soweit er kein
Erwerbseinkommenmehrbezieht“sindkeineSeltenheit.

Hinterbliebenenversorgung

ImHinblickaufdieRangfolgederHinterbliebenenunddie
Gewährungvon Sterbegeldzahlungen, aber auchbeim Pro
zess fürdieBenennungderHinterbliebenensehendieAVB
derProduktanbieterunterschiedlicheRegelungenvor.Diese
sind nicht immer mit den steuerrechtlich vorgesehenen
Regelungensynchron.

BeispielfüreineRangfolgederHinterbliebenen:

Für Hinterbliebenenleistungen der betrieblichen Altersver
sorgungistderKreisderbegünstigtenHinterbliebeneneinge
schränkt.DasBMFhatdieHinterbliebeneninnachfolgender
Reihenfolge als bezugsberechtigt zuletzt im BMFSchreiben
vom6.12.2017RdNr.4definiert5:

– dieWitwe/derWitwer,mitder/demderArbeitnehmer
zumZeitpunktdesTodesverheiratetwar,

– die Lebenspartnerin / der Lebenspartner,mit der / dem
eine eingetragene Lebenspartnerschaft im Sinne des
Lebenspartnerschaftsgesetzes zum Zeitpunkt des Todes
bestand,

– dieKinderimSinnedes§32Abs.1–3,4Satz1Nr.1bis
3undAbs.5EStG,

– die Lebensgefährtin / der Lebensgefährte. Voraussetzung
hierfür ist,dassdieLebensgefährtin/derLebensgefährte
in einer schriftlichen Erklärung namentlich benannt ist
undzumZeitpunktdesTodeseinegemeinsameHaushalts
führungbestand.

IneinigenFällenenthaltendieAVBderProduktanbietereine
hiervonabweichendeRangfolge.

BeispielSterbegeldzahlung:

5 BetrAV2018S.42(43).
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FallskeinedervorstehendgenanntenHinterbliebenenvor
handen sind, kann an die Erben ein steuerlich angemesse
nes Sterbegeld gezahlt werden. Für Direktversicherungen
entspricht dieses im Sinne des § 150 Abs. 4 VVG zurzeit
maximal8.000EUR6.FürUnterstützungsundPensionskas
sensinddagegengem.§2KStDVnur7.699EURsteuerlich
angemessen7.

In den Bedingungen der Produktanbieter gibt es teilweise
Regelungen, welche keine oder nur eingeschränkt Sterbe
geldzahlungvorsehen.SowirdbeispielsweiseSterbegeldnur
inderRentenundnichtinderAnsparphasegezahlt.Häufig
wirdauchdieBenennungeinesBezugsberechtigtenfüreine
mögliche Sterbegeldzahlung vorgesehen, andernfalls leistet
derProduktanbieternicht.DieunterschiedlichenSterbegeld
zahlungshöhenwerdenauchseltendifferenziert,waszurFol
gehabenkann,dassbeiUnterstützungsoderPensionskassen
zuhoheSterbegeldleistungenerfolgen.

NamentlicheBenennungderHinterbliebenen

EineindividuelleNennungdesHinterbliebenenistgesetzlich
nichtvorgesehen.ArbeitsrechtlichwirddasBezugsrechthäu
figsogestaltet,dass„aufdenimZeitpunktdesTodesingül
tiger Ehe/Partnerschaft lebenden Ehegatten/Partner“ abge
stelltwird.DannerübrigtsicheinenachträglicheÄnderung.
Machen aber versicherungstechnische Anforderungen eine
individuelleNennungdesHinterbliebenenerforderlich,sind
indiesemFallderArbeitgeberundderVersorgungsberechtig
tedaraufhinzuweisen,dassjedeÄnderungimFamilienstand
umgehendschriftlichmitzuteilenistundeineentsprechende
ÄnderungderVertragsunterlagenerfordert.Insbesondereist
eineschriftlicheAnzeigeandenProduktanbieterzwingende
VoraussetzungfüreineBezugsrechtsänderung.

VersicherungsvertraglicheGarantien

Sowohl bei der beitragsorientierten Leistungszusage (BOLZ)
alsauchbeiderBeitragszusagemitMindestleistung(BZML)
sind dem versorgungsberechtigten Mitarbeiter im Rahmen
der arbeitsvertraglichen Versorgungszusage Garantien auf
die zugesagtenVersorgungsleistungenzugewähren.Beider
BZMListdiesdiegem.§1Abs.2Nr.2 BetrAVGzugaran
tierendeMindestleistung.BeiderBOLZhatderArbeitgeber
nach§1Abs.2Nr.1BetrAVGnichtnurdieaufgewendeten
Versorgungsbeiträge in eine Anwartschaft auf betriebliche
Altersversorgung umzuwandeln. Er ist auch verpflichtet,
dieseUmwandlunganhandkonkreterUmrechnungsfaktoren
so vorzunehmen,dass derMitarbeiter bereits imZeitpunkt
derZusageerteilungKenntnisvonderMindesthöhederaus
denVersorgungsbeiträgenresultierendenLeistungimVersor
gungsfallhat8.AuchwenndaszitierteUrteildiverseFragen
unbeantwortetlässt,wiez.B.diegenauenAnforderungenan
dieUmrechnung von Beitrag in Leistung oder die Abgren
zung der beitragsorientierten Leistungszusage zur Beitrags
zusage mit Mindestleistung, so steht gleichwohl fest, dass
auchbeiderBOLZeine–wieauchimmerzubestimmende
–Mindestleistungzugarantierenist.

Die sich aus diesen Garantien ergebenden Anforderun
gen an das (Rückdeckungs) Versicherungsprodukt müssen
abernichtnur beiEintrittdesVersorgungsfalls erfüllt sein,
vielmehr sind die Anforderungen, die sich aus der arbeits
vertraglichenZusagegestaltung ergeben, auch bei sonstigen
Fallkonstellationen zu berücksichtigen, wie z.B. im Insol
venzfalloderbeimvorzeitigenAusscheidendesMitarbeiters.

6 Blomeyer/Rolfs/Otto, BetrAVG, § 1 Rdnr. 226; Kemper/KistersKölkes/Berenz/
Huber, BetrAVG, 7. Auflage 2016, § 1 Rdn. 71; LangohrPlato, Betriebliche
Altersversorgung,7.Aufl.2016,Rdn.1191.

7 FürUnterstützungskassenverweist§3Nr.3auf§2KStDV.
8 BAG,Urteil vom30.8.2016– 3AZR 361/15–, BetrAV2017S.96;Langohr

Plato,jurisPRArbR2/2017Anm.5.

Im Insolvenzfallwirdder PensionsSicherungsVerein (PSV)
vorbehaltlich der gerade neu eingeführtenMöglichkeit zur
ÜbertragungdesVersicherungsvertragesaufdenMitarbeiter
(§8Abs.3BetrAVG)einebestehendeRückdeckungsversiche
rungkündigenunddenRückkaufswertvereinnahmen.Dies
istabernurdannmöglich,wennderTarifrückkauffähigist.
Ähnlich sieht es bei der versicherungsvertraglichenLösung
beiderDirektversicherungoderPensionskasseaus.Kannder
Mitarbeiter die Versicherung nach erfolgter Durchführung
der versicherungsvertraglichen Lösung nicht mit eigenen
BeiträgenfortführenundfindeterauchkeinenFolgearbeit
geber,der zurFortführungbereit ist,wirddieVersicherung
beitragsfrei gestellt. Gleiches gilt, wenn eine vereinbarte
EntgeltumwandlungimZeitablaufeingestelltwird.Wasaber,
wennderVersicherungstarifkeinebeitragsfreienLeistungen
beinhaltet? Dann dürfte der Tarif nicht bAVtauglich sein.
Konsequenzwäre,dassderArbeitgebergleichwohlauf eine
„fiktive“beitragsfreieLeistunghaftenwürde.

MindestrenteundÜberschüsse

Diverse Versicherungen bieten jüngst Tarife an, die eine
garantierte Mindestrente beinhalten. Damit versucht man,
denAnforderungenderBAGRechtsprechungandiebeider
BOLZgeforderteMindestleistungzugenügen. Einedarüber
hinausgehende Garantierente wird erst dann verbindlich
zugesagt, wenn bei Fälligkeit der Versicherung aufgrund
des dann vorhandenen Versorgungskapitals unter Zugrun
delegungderdannaktuellenversicherungsmathematischen
Kalkulationsgrundlagen (u.a. Zins undBiometrie) eine ent
sprechend höhere Rente garantiert werden kann. Damit
verlagert man die entsprechende Garantiezusage auf den
künftigen Zeitpunkt des Eintritts des Versorgungskapitals.
Gleichwohl beinhaltet der Versicherungstarif unabhängig
vondieser„echten“GarantierenteeinebereitsimZeitpunkt
des Vertragsabschlusses garantierte Mindestrente. Da es
sichinsoweitumeinunterdeutscherVersicherungsaufsicht
stehendes Versicherungsprodukt handelt, könnte der Tarif
insoweitgrundsätzlichbAVtauglichsein.Jedenfallshatdies
das BAG in dem bereits zitierten Urteil vom 30.8.2016 so
angedeutet,wennesausführt,dassdievomGerichtbeieiner
versicherungsgebundenenDirektzusagegeduldeteAbhängig
keit der tatsächlich gezahltenVersorgungsleistungvonden
nicht garantierten Überschüssen einer Rückdeckungsversi
cherungnur vordemHintergrundder „mittelbaren“Versi
cherungsaufsichtdurchdieBundesanstalt für Finanzdienst
leistungsaufsicht (BaFin) erfolgt ist, die den Rückdeckungs
versichererebensoüberwachtwiedieversicherungsförmigen
Durchführungswege in der betrieblichen Altersversorgung.
GleichwohlsindTarifemiteingeschränkterBeitragsgarantie
–undnichtsanderesisteinegarantierteMindestrente–von
Reinecke9 unter Hinweis auf eine insoweit bislang fehlende
höchstrichterliche Rechtsprechung als kritisch und „nicht
empfehlenswert“angesehen.

SelbstwennmanderartigeTarifealsbAVtauglicheinstufen
sollte,soergibtsichu.U.folgendesweitereProblem:

Schautman sich insoweit die AVB von Lebensversicherern
an, so wird man im Zusammenhang mit der garantierten
Mindestrente ggf. eine Regelung finden, wonach diese
Mindestrente nicht „überschussfähig“ ist, d.h., die vom
Versicherer erzielten Überschüsse werden nicht zur Erhö
hung dieser Mindestrente verwendet. Bleibt es dann im
ZeitablaufbeiderMindestrente, sprich liegtbeiEintrittdes
Versorgungsfalls das dann vorhandene Versorgungskapital
unterdemWert derMindestrente,hatdiedemMitarbeiter
gezahlte Versorgungsleistung zu keinem Zeitpunkt an den
Überschüssenpartizipiert.Damitdürftedieversicherungsver

9 BetrAV2017S.391ff.
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traglicheLösungnach§2Abs.2Satz2Nr.2BetrAVGbzw.
nach§2Abs.3Satz2Nr.1BetrAVGnichtanwendbarsein,
da hiernach Voraussetzung ist, dass sämtliche Überschuss
anteile ausschließlich zur Verbesserung (= Erhöhung) der
Versicherungsleistungverwendetwordensind.Entsprechen
desgiltauchfürdieRentenbezugsphase;auchhiersinddie
vomVersicherererzieltenÜberschüssenach§16Abs.3Nr.2
BetrAVGausschließlichzurErhöhungderlaufendenLeistun
genzuverwenden,willmannichtindieAnpassungsprüfung
nach§16Abs.1 BetrAVG fallen.DieSpezialregelungnach
§16Abs.3Nr.2 BetrAVGschließtdahereineanderweitige
VerwendungderÜberschüsseausdemVersicherungsvertrag
aus. Die vorbenannte Problematik trifft allerdings nur zu,
wenn eine BOLZ zugesagt wurde; wenn stattdessen eine
BZML erteilt wurde, ergeben sich für den Arbeitgeber in
diesemZusammenhangkeineRisikenausderProduktgestal
tung,diesessolltederBeratermitdemArbeitgeberdezidiert
erörtern,unterlässterdieses,bestehteinlatentesBeratungs
haftungsrisiko.

AusschlussklauselnbeiInvalidität

AllgemeineVersicherungsbedingungenenthalteni.d.R.auch
diverse Ausschlussklauseln, die eine Leistungspflicht des
Versicherers ausschließen. Üblich sind u.a. Klauseln, die
vorsehen, dass die Versicherungsleistung dann nicht fällig
wird,wennder Invaliditätsfall z.B. auf einemkriegerischen
EreignisodereinematomarenUnfallberuht.DerartigeKlau
seln sindzwarversicherungstechnischnachvollziehbarund
versicherungsrechtlich zulässig, dürften aber einer arbeits
rechtlichenAGBKontrollenichtstandhalten.Wobitteliegt
arbeitsundbetriebsrentenrechtlichderUnterschied,obdie
Invalidität des Mitarbeiters durch einen „normalen“ Ver
kehrsunfall (Trunkenheitsfahrt endet in Fußgängergruppe)
oder aber durch einen Verkehrsunfall mit terroristischem
Hintergrund(Terroranschlägewerdenversicherungsrechtlich
alskriegerischesEreignisbewertet)verursachtwordenist?In
einemsolchenFallsprichtvielesdafür,dassArbeitsgerichte
derartigen Ausschlussklauseln als überraschende und/oder
unangemesseneKlauselndie Anerkennungverweigernund
zumindestdenArbeitgeberzurVerschaffungderzugesagten
Versorgungsleistungverurteilen.

NachschüssigeBeitragszahlungsweise

RegelmäßigsehendieProduktanbietereinevorschüssigeZah
lungsweisevor, inder PraxiszahltderArbeitgeberaberdie
BeiträgeamEndedeslaufendenoderamAnfangdesdarauf
folgendenMonats,alsonachschüssig.Diesbewirkt,dassder
Versicherungsbeginnaufden1.desFolgemonatsgelegtwird
undnichtaufdenMonat,fürdendasGehaltfälligist.Genau
genommenfehltsomiteinMonatinderBeitragszahlungund
die Zusage ist nicht korrekt inder Police dokumentiert. In
denAVBwerdenwiederumdieRentenzahlungendurchdie
Produktanbieter vorschüssig zugesichert.Damit derVertrag
pünktlich inLeistunggehenkann,gibt esProduktanbieter,
welchedannimletztenMonatdennochfehlendenBeitrag
nicht vom Arbeitgeber einziehen, sondern vielmehr vom
Rückkaufswert abziehen und sobald die Zahlung (aus Ent
geltumwandlung)desArbeitgebersfolgt,denBetraganden
Versorgungsberechtigteneinfachbarüberweisenoderanden
Arbeitgeber zurückerstatten.DieseVorgehensweise istnicht
nur nicht steuerlich flankiert, sondern auch die zugesagte
Leistung dürfte aufgrund des fehlenden letzten Beitrages
nicht korrekt und beispielsweise bei rückgedeckten Unter
stützungskassennichtkongruentsein.

AbfindungvonBagatellanwartschaften

Grundsätzlich bedarf eine Abfindung immer der Zustim
mungbeiderVertragsparteien,unabhängigdavon,obessich
um eine gesetzlich oder vertraglich unverfallbare Anwart
schafthandelt.

AusnahmsweisekannderArbeitgeber(!!NichtderProdukt
anbieter) einseitig, d.h. ohne Zustimmung desMitarbeiters
abfinden, wenn es sich um eine sog. Bagatellanwartschaft
handelt,d.h.einesolche,dieunterhalbderAbfindungsgren
zegemäß§3Abs.2BetrAVGinVerbindungmit§18SGBIV
liegt.HierbeihandeltessichumeineOptionfürdenArbeit
geber; einenAnspruchaufAbfindungkannderMitarbeiter
daraus nicht ableiten. Sofern der Versorgungsberechtigte
mehrereVersorgungszusagenhat,istadditivderGesamtwert
derZusagenzubetrachten,auchdann,wenndieseinunter
schiedlichen Durchführungswegen (z.B. Direktversicherung
undPensionskasse)undbeiunterschiedlichenVersorgungs
trägernerteiltwurden.WerdendiezulässigenHöchstgrenzen
für eine einseitige Abfindung überschritten, kann dies zu
HaftungsproblemenfürdenArbeitgeberführen.

Auch hier sieht die Dokumentation des Produktanbie
ters häufig ein automatisches Abfindungsrecht vor. Dieses
automatische Abfindungsrecht wird von den Produktan
bietern vielfach in Formulare, welche für die Abwicklung
von Geschäftsvorfällen wie beispielsweise Abmeldung zur
Verfügung gestellt werden, aber auch in Rahmenverträge
integriert. Diese Regelung ist aus Sicht des Produktanbie
terswirtschaftlich sinnvoll und verständlich, kann aber zu
arbeitsrechtlichenHaftungsrisikenbeimArbeitgeberführen.

BZMLundHöchsteintrittsalter

GeradebeidenProduktenmitden„neuenGarantien“, bei
denenesfaktischkaummehrGarantienunddieseregelmä
ßignurzubestimmtenStichtagengibt,empfehlendiePro
duktanbieterdenAbschlussdieserProduktenurimRahmen
einerBeitragszusagemitMindestleistung.Gleichzeitigsehen
dieProdukteaberEinschränkungenindenBedingungenbei
demHöchsteintrittsalterbzw.eineMindestlaufzeitvor.Nicht
seltenistdasHöchsteintrittsalterzwischen45und52Jahren
vorgesehen, was arbeitsrechtlich zu einer nicht gerechtfer
tigten Altersdiskriminierung führen und nach dem AGG
unzulässig sein kann, zumindest dann, wenn das Höchst
aufnahmealter unterhalb einer Altersgrenze von 50 Jahren
liegt10. Zudem ist zu berücksichtigen, dass arbeitsrechtlich
jeder sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach § 1a
BetrAVG einen Anspruch auf Entgeltumwandlung hat und
der Arbeitgeber insoweit verpflichtet ist, ihm ein entspre
chendesVersorgungsangebotzuunterbreiten.

BetrieblicheAltersversorgungundDatenschutz

Datenschutzklauseln in den AVB des Lebensversicherers
beschränken sich i.d.R. auf die Datenverarbeitung beim
Lebensversicherer und berücksichtigen nicht, dass die im
Bereich der betrieblichen Altersversorgung zwingend erfor
derlichenpersonenbezogenenDatenauchanandererStelle
(z.B. Unterstützungskasse, PensionsSicherungsVerein, ver
sicherungsmathematischer Gutachter, Vermittler, sonstige
Dienstleister)gespeichertundverarbeitetwerden.Vondaher
ist ein Verweis auf die Datenschutzklausel des Versicherers
nicht ausreichend; vielmehr ist – vor allem auch vor dem
HintergrundderaktuellendatenschutzrechtlichenGesetzes
novellen (DSGVO, BDSG) – zwingend in der arbeitsrecht
lichen Versorgungsvereinbarung eine umfassende Daten

10 BAG,Urteilvom12.11.2013–3AZR356/12–,BetrAV2014S.285;Langohr
Plato, jurisPRArbR 12/2014 Anm. 5; BAG, Urteil vom 18.3.2014 – 3 AZR
69/12–,BetrAV2014S.397;LangohrPlato,jurisPRArbR22/2014Anm.4.
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schutzklausel aufzunehmen. Insbesondere die Einhaltung
der inArt.13,14DSGVOgeregeltenInformationspflichten
sowie der in Art. 7 DSGVO i.V.m. § 26 BDSG geregelten
Anforderungen an die Einwilligung der Arbeitnehmer sind
dabeizwingendzubeachten.

UnterschiedlicheVerjährungsfristenbeachten

Dassog.RentenstammrechtaufLeistungenausderbetrieb
lichen Altersversorgung verjährt nach § 18a BetrAVG in
30Jahren.Unterdiese30JahresFrist fallen–imGegensatz
zuRentenzusagen,beidenenderAnspruchaufdieeinzelne
RentenratebereitsnachdreiJahrenverjährt–auchLeistun
genausKapitalzahlungen.Waspassiert aber,wenn z.B. bei
einer noch nach § 40b EStG pauschal versteuertenDirekt
versicherungvergessenwird,die versicherteKapitalleistung
abzurufen?Hierkannespassieren,dassbeieiner„verspäte
ten“AnspruchsstellungderLebensversicherersichhinsicht
lich des versicherungsvertraglichen Auszahlungsanspruchs
auf die kurze, dreijährige RegelVerjährungsfrist beruft und
den versorgungsberechtigten Arbeitnehmer auf den gegen
über dem Arbeitgeber bestehenden Verschaffungsanspruch
nach§1Abs.1Satz3BetrAVGverweist.

Fazit

Eine Überprüfung bestehender Versorgungsvereinbarungen
(„bAVTÜV“)sollteinregelmäßigenAbständenerfolgenund
dabeinichtnuraktuelleGesetzgebungundRechtsprechung
berücksichtigen, sondernsichauchaufden Inhaltexterner
Vertragsbestimmungen, insbesondere dynamisch in Bezug
genommener Versicherungsbedingungen erstrecken. Aber
auch bei der Neueinrichtung betrieblicher Versorgungs
systeme sollte man gerade bei versicherungsförmiger oder
versicherungsgebundener Ausgestaltung die Versicherungs
bedingungen eines externenVersorgungsträgers/Produktan
bieters nicht ungeprüft zum Inhalt der arbeitsrechtlichen
Versorgungsregelungenmachen.

Praxistipps

Die skizzierten Problemfelder zeigen auf, dass gesetzliche
Regelungen, allgemeine Versicherungsbedingungen und
arbeitsrechtliche Zusagen auseinanderfallen können.Daher
istsowohlbeiderAuswahldesProduktesundbeiderErstel
lungder rechtlichenRahmenbedingungenals auchbeider
laufendenUmsetzungstetszuprüfen,obdiefürdasUnter
nehmen gültige Rechtsgrundlage noch den gesetzlichen
Anforderungen entspricht und ob das gewählte Produkt
für die Finanzierung der Versorgung und seine Rahmenbe
dingungen synchron (kongruent) sind. Die Nutzung von
(Muster)VordruckenundFormularenfürdieUmsetzungbzw.
MeldungvonGeschäftsvorfällendesProduktanbieterssollte
nichtohnekritischePrüfungerfolgen; invielenFällensind
die allgemein gehaltenen Muster nicht oder nur begrenzt
einsetzbar. Dynamische Verweise auf die allgemeinen Ver
sicherungsbedingungen sind zwar zulässig und hilfreich,
solltenabermitBedachtverwendetundaufihreZulässigkeit
hin überprüft werden. Sollte sich das Sozialpartnermodell
durchsetzen, dürfte der Druck für die bAVProduktanbieter
weiter steigen, möglichst haftungsarme Produkte auf den
Marktzubringen.

Prof.Dr.DirkKiesewetter,Würzburg

Ökonomische
Überlegungenzu
einerReformdes
§6aEStG*

I.Einleitung

Die steuerliche Bewertung von Pensionsrückstellungen wird
inFachkreisenseit geraumerZeitkritischdiskutiert. Johanna
Hey bezog auf der letztjährigen Tagung aus rechtswissen
schaftlicher Sicht Stellung zum steuerlichen Rechnungszins
in§6aEStG1.Eserscheintdenkbar,wennauchnichtsicher,
dassdemGesetzgebereineAnpassungdersteuerlichenRech
nungszinsen–allgemeinoderzumindestdesspeziellenin§6a
EStG–durcheinUrteildesBVerfGauferlegtwerdenkönnte2.

DiefolgendenÜberlegungensollensichabernichtaufdiesen
Rechnungszins beschränken. Vielmehr soll die grundsätzli
che Frage nach der systematisch angemessenen Ausgestal
tung eines zu reformierenden § 6a EStG gestellt werden.
Unter systematisch angemessen sollen im Folgenden zwei
AspekteBerücksichtigungfinden.

Zum einen ist darüber nachzudenken, wie die Direktzu
sage im Vergleich zur steuerlichen Behandlung der übri
genDurchführungswege der betrieblichenAltersversorgung
(bAV) gestellt werden soll. Zum anderen muss hinterfragt
werden, wie sich die steuerliche Behandlung der Direkt
zusage beim Verpflichteten und beim Begünstigten in das
Gesamtsystem der Einkommensbesteuerung einfügt. Diese
ÜberlegungenwirdauchderGesetzgeberanstellenmüssen,
wenn er sicherstellen will, dass der neu formulierte § 6a
EStG nicht nur verfassungskonform ist, sondern auch die
gewünschtenökonomischenWirkungenentfaltet.

II.StatusQuo

FürdieDirektzusagehältdasEStGnachwievorlediglichdie
Leistungszusagebereit.DieBewertungderPensionsverpflich
tungerfolgtwährendderAnwartschaftsphasealsungewisse
Verbindlichkeit zum Teilwert. Bei Renteneintritt muss ein
BetraginHöhedesBarwertsdererwartetenkünftigenPensi
onsleistungenzurückgestelltsein.

DerAufbaudesDeckungskapitalsorientiertsichdabeiander
SystematikeinesVersicherungsvertrags.DiejährlicheZufüh
rungsetztsichzusammenauseinerkonstantenPrämieund
der rechnerischenVerzinsungdesRückstellungsBetragsder
Vorperiode.DieBilanzierungisterstmaligindemJahrmög
lich,biszudessenMittederBegünstigtedas27.Lebensjahr
vollendet hat. Für Neuzusagen und ZusageErhöhungen ab
dem1.1.2018gilteinMindestaltervon23.DerRechnungs
zinsfußistauf6%festgesetzt3.

* Vortrag gehalten auf dem abaForum Steuerrecht am 24.4.2018 in Mann
heim. Ich danke Frau Isabell Vogler, B.Sc., für die kritische Durchsicht des
ManuskriptsundHerrnUweSchätzlein,M.Sc.,fürdieBerechnungundgrafi
scheDarstellungderBeispiele.

1 Vgl.Hey,BetrAV2017S.396.
2 Vgl.VorlagebeschlussdesFGKölnvom12.10.2017,10K977/17;vgl.BetrAV

8/2017S.733(PM).Weiterführend:Hey/Steffen,SteuergesetzlicheZinstypisie
rungenundNiedrigzinsumfeld–insbesonderezurGleichheitssatzwidrigkeit
derAbzinsungvonPensionsrückstellungengemäß§6aAbs.3 Satz3EStG,
2016.

3 Vgl.§6aEStG.
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